
Der Kreistag Bautzen hat in seiner 9. Sitzung am 26.Oktober.2009 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. 1/225/09 
Die Preisfestsetzung für die Nutzung des Hallenbades Kamenz (Beschluss des 
Kreistages Kamenz Nr. 0104-04/05 vom 23.02.2005) wird bezüglich des letzten 
Satzes geändert: "Ermäßigte sind Inhaber des Sozialpasses des Landkreises 
Bautzen, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie 
Schwerbehinderte, deren Behinderung nicht weniger als 50 v. H. beträgt und die sich 
durch einen gültigen Schwerbehindertenausweis ausweisen." 
 
Beschluss Nr. 1/227/09 
Der Kreistag stimmt der Gründung der „Stiftung für Kunst und Kultur in der 
Oberlausitz“ mit Sitz in Görlitz zu. 
Der Kreistag beschließt die Stiftungssatzung gemäß Anlage. 
Der Landkreis Bautzen beteiligt sich mit einem Stiftungsanteil von 8.500,00 €. 
 
Beschluss Nr. 1/228/09 
1. Der Kreistag beschließt die Taxiordnung des Landkreises Bautzen. 
2. Der Kreistag beschließt die Taxitarifordnung des Landkreises Bautzen. 
 
Beschluss Nr. 1/230/09 
Der Kreistag beschließt die Änderung der Regelung über die Eintrittspreise für das 
Museum der Westlausitz – Ausstellungen im Ponikauhaus gemäß Anlage. 
 
Beschluss Nr. 1/231/09 
Der Kreistag beschließt die Änderung der Entgeltordnung für das Sorbische Museum 
gemäß Anlage. 
 
Beschluss Nr. 1/232/09 
Der Kreistag beschließt die Veränderung der Benutzungsentgelte (hier der 
Ermäßigungen) des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters gemäß Anlage. 
 
Beschluss Nr. 1/233/09 
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für den 
Betriebsteil Kreismusikschule Bautzen des Kommunalen Eigenbetriebes 
„Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen“ vom 18.05.2009 
 
Beschluss Nr. 1/234/09 
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für den 
Betriebsteil Kreisvolkshochschule Bautzen des kommunalen Eigenbetriebes 
„Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule Bautzen“ vom 18.05.2009 
 
Beschluss Nr. 1/236/09 
1. Der Kreistag beschließt die Richtlinie über die Erteilung eines Sozialpasses für 

einkommensschwache Einwohner des Landkreises Bautzen. 
2. Der Kreistag empfiehlt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, in den 

Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet ebenfalls Ermäßigungen für Inhaber des 
Sozialpasses zu gewähren. 

 
Beschluss Nr. 1/239/09 



Der Kreistag des Landkreises Bautzen beschließt die überplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 700.000,00 EUR für Personalkosten. 
Die Deckung erfolgt aus Minderausgaben für die Kosten der Unterkunft sowie aus 
Mehreinnahmen bei drittfinanzierten Maßnahmen. 
 
Beschluss Nr. 1/240/09 
Gemäß § 32 Abs. 2 SächsLKrO beschließt der Kreistag den Terminplan für die 
Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse für das Sitzungsjahr 2010, den 
Sitzungsort (Landratsamt Bautzen) sowie den Sitzungsbeginn 17.00 Uhr. 
 
Beschluss Nr. 1/243/09 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen 
für das Benutzen des Kreisarchivs Bautzen (Archivgebührensatzung).  
 
Beschluss Nr. 1/244/09 
Der Kreistag bestätigt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Lausitzer 
Technologiezentrum GmbH vom 29.07.2009: 
a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 

3.684.784,92 EUR festgestellt. 
b) Der Lagebericht zum 31.12.2008 wird genehmigt. 
c) Der Jahresüberschuss in Höhe von 105.107,12 EUR und der Gewinnvortrag in 

Höhe von 39.828,65 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
d) Der Geschäftsführung wird zum 31.12.2008 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/245/09 
1. Der Kreistag ermächtigt den Landrat in der Gesellschafterversammlung folgende 

Beschlüsse zu fassen: 
a) Der Jahresabschluss 2008 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 51.087.728,91 EUR 

und der zugehörige Lagebericht der Oberlausitz Kliniken gGmbH werden festgestellt. 
b) Dem Geschäftsführer wird für das Jahr 2008 Entlastung erteilt. 
c) Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.076.292,32 EUR wird den Rücklagen des 

Unternehmens i. S. § 57 ff AO zugeführt. 
2. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden zur Kenntnis genommen und 

gebilligt. 
 
Beschluss Nr. 1/246/09 
Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu 
fassen: 
a) Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2008 der TGZ Bautzen 

GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 15.345.702,03 EUR fest. 
b) Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.867,67 

EUR auf neue Rechnung vorzutragen. 
c) Der Lagebericht des Geschäftsführers wird genehmigt. 
d) Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/247/09 
Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu 
fassen: 
a) Der Jahresabschluss 2008 der Flugplatz Bautzen Betreibergesellschaft mbH wird mit 

einer Bilanzsumme in Höhe von 232.053,45 EUR festgestellt. 
b) Der Jahresüberschuss in Höhe von 14.443,97 EUR wird auf neue Rechnung 

vorzutragen. 
c) Der Lagebericht des Geschäftsführers wird genehmigt. 



d) Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/249/09 
Der Kreistag bestätigt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Marketing-
Gesellschaft OL-NS mbH vom 22.06.2009. 
a) Die Bilanz 2008 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 325.577,76 EUR festgestellt. 
b) Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.625,46 EUR wird in die Gewinnrücklage der 

Gesellschaft eingestellt. 
Dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wird auf der Grundlage des Berichtes des 
Stellvertreters des Aufsichtsratsvorsitzenden am 22. 06.2009 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/250/09 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des 
Kreisarchivs Bautzen (Archivsatzung). 
 
Beschluss Nr. 1/251/09 
Der Kreistag beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des 
Landkreises Bautzen. 
 
Beschluss Nr. 1/252/09 
1. Der Kreistag stellt fest, dass in der Person des Herrn Kreisrates Siegfried Hennig 

– Die Linke – ein wichtiger Grund im Sinne des § 16 SächsLKrO vorliegt und 
beschließt sein Ausscheiden aus dem Kreistag Bautzen. 

2. Gemäß § 16 SächsLKrO i.V.m. § 22 Abs. 4 KomWG rückt als festgestellte 
Ersatzperson im Wahlkreis 7 Herr Sven Scheidemantel – Die Linke – nach. 

 
Beschluss Nr. 1/256/09 
Der Kreistag beschließt die 2. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag 
Bautzen und die Ausschüsse. 
 


